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BVAU-News Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Schwung geht es in das Jahr 2016 - alle BVAU-Regionalgruppen sind nicht zu bremsen und haben Auftakt- und weitere Folgetreffen bereits terminiert! Nehmen Sie diesen Schwung auch mit in die Diskussionen aktueller Themen, die uns auch Dank Gesetzgeber und Rechtsprechung wieder einmal nicht ausgehen. Und mit Blick auf die Jahresplanung: markieren Sie sich schon jetzt den 5. Juli als Termin für unsere Mitgliederversammlung 2016 sowie den Folgetag (6. Juli), an dem wir die erste BVAU/ DGFP-Arbeitsrechtstagung durchführen werden. Beide Formate finden in Frankfurt a. Main statt und die Vorbereitungen laufen bereits auf Hoch touren! Nun zu dieser ersten Ausgabe unserer BVAU-News in 2016: wir freuen uns sehr, dass uns Thomas Sattelberger für ein Interview zur Verfügung stand. Genießen Sie die sehr lesenswerten Antworten rund um das Modethema „Arbeit 4.0“. Manchmal ist es auch die Angst vor Veränderungen, die pragmatische Ansätze und Lösungsvorschläge verbaut. Ferner gehen wir auf die Vorschläge eines Lohngleichheitsgesetzes ein sowie auf weitere aktuelle Entwicklungen und Themen im BVAU. Der Blickpunktbeitrag beschäftigt sich dieses Mal mit der Frage, ob im Unionsausland beschäftige Arbeitnehmer bei der Berechnung von Schwellenwerten - etwa im Bereich der Unternehmensmitbestimmung - mit zu berücksichtigen sind. Die Hinweise knüpfen an die Diskussionen des gleichen Themas im letzten Treffen unserer Themengruppe „Internationales Arbeitsrecht“ im Dezember an. Bleiben Sie weiterhin schwungvoll in 2016 und vor allem gesund,



Gelungener Start in 2016: Regionalgruppe SÜDOST (26. Januar 2016; Nokia - München) Anstehende Termine (Auswahl): 28. Januar 2016:  RG „SÜDWEST“ (Hewlett Packard Enterprise, Böblingen) 22. Februar 2016:  RG „MITTE“ (Commerzbank, Frankfurt/Main) 23. Februar 2016:  RG „NORD“ (Heinrich Bauer Media, Hamburg) 29. Februar 2016:  RG „WEST“ (Targobank, Düsseldorf) RG „NORDWEST“ (KIND Unterneh8. März 2016:  mensgruppe, Hannover) 20. April 2016:  RG „OST“ (Bank of Scotland, Berlin) 21. April 2016:  RG „SÜDOST“ (OSRAM, München) 28. April 2016:  RG „SÜDWEST“ (Amadeus FiRe AG, Stuttgart) Programm/Anmeldung: www.bvau.de/termine
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Das demokratische Unternehmen führt in seiner Konsequenz zu einer Reduzierung der Macht des Manage ments und des Sozialpartners



Im Interview



Was sagen Sie, Herr Sattelberger?



Thomas Sattelberger gilt als einer der Topmanager im Bereich Personal und das, obwohl er seit 2012 gar nicht mehr aktiv in einer Anstellung ist. Aber gerade das zeichnet Sattelberger aus – kurz zu einigen Highlights aus seinem Werdegang: 1994 wechselte er als Leiter Konzern-Führungskräfte und Personalentwicklung von der Daimler Benz AG zur Deutschen Lufthansa und gründete dort mit der Lufthansa School of Business die erste Corporate University in Deutschland. Mit seiner Berufung in den Vorstand des Passagiergeschäfts im Jahr 1999 nahm Sattelberger erstmals eine Linienverantwortung wahr. 2003 ging er als Personalvorstand und Arbeitsdirektor zu Continental nach Hannover und 2007 in gleicher Funktion zur Deutschen Telekom in Bonn, dort war er bis 2012. Sattelberger hat sich als Verfechter des Diversity Managements profiliert und gilt als Initiator der 30-%-Frauenquote im Führungskräftebereich der Telekom. Sattelberger war langjähriger Vizepräsident der European Foundation for Management Development (EFMD) und ist Fellow der International Academy of Management. Er ist seit 2008 Vorsitzender der BDA-/BDI-Initiative MINT Zukunft schaffen sowie seit Mai 2012 Themenbotschafter für Personalführung und Sprecher der Themenbotschafter der Initiative Neue Qualität der Arbeit. Er wird von der Fachzeitschrift Personalmagazin seit Jahren als einer der „40 führenden Köpfe im Personalwesen“ geführt. Sattelberger ist mehrfacher Buchautor und Kolumnist beim Manager Magazin sowie Mitherausgeber des Gesellschaftsmagazins REVUE – Magazine for the Next Society. Im Februar 2015 erschien seine vielbeachtete Autobiografie „Ich halte nicht die Klappe“ im Murmann Verlag; vor wenigen Wochen erschien das neue Werk „Das demokratische Unternehmen: Neue Arbeits- und Führungskulturen im Zeitalter digitaler Wirtschaft“, bei dem Sattelberger als Mitherausgeber und Autor fungierte. Das Buch wurde bereits kurz nach Erscheinen auf der Frankfurter Buchmesse zum „Managementbuch des Jahres“ gekürt.



Herr Sattelberger, herzlichen Glückwunsch zum „Managementbuch des Jahres“ – ein riesiger Erfolg als dessen Mithe rausgeber und Autor. Haben Sie erwartet, dass ein Buch zum Thema „Demokratie im Unternehmen“ zu einer solch großen Aufmerksamkeit führen wird? Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Mit der Auszeichnung des Buches habe ich nicht gerechnet – eine schöne Überraschung. Dass das Thema „Demokratie im Unternehmen“ allerdings zentrale Aufmerksamkeit erfährt, war mir spätestens nach der ersten Konferenz zum Thema im Februar 2015 an der TU München klar: mehr als 600 Teilnehmer zeigten, dass die Demokratie-Diskussion im Unternehmens- und Wirtschaftskontext eine der wichtigen, aber auch am heißesten debattierten Entwicklungen der kommenden Zeit werden wird. Das kommt auch daher, weil viele der



über die Jahre aufkeimenden Diskussionsansätze zum Thema Arbeit – Verknappung von Talent und damit dessen zunehmende Anbietermacht , der Wertewandel hin zu mehr Individualisierung und Souveränität, die ganze Frage der zunehmenden Innovationsarmut in Deutschland und der Ansatz, über freie Arbeitswelten die Innovationsfähigkeit wieder zu erhöhen oder die wachsenden Ansprüche der Wissensarbeiter –letztlich in eine Debatte über die richtige Arbeitswelt der Zukunft münden mussten. Erste deutsche Lösungsideen können sich allerdings nur darauf beziehen, ob es neben alten Ansätzen neue Lösungswege gibt. Die Debatte in anderen Kulturkreisen, etwa unter dem Stichwort „The Purpose Economy“ in den USA mag schon etwas weiter sein. Der Ruf nach Beteiligung und Einflussnahme wird insgesamt immer wichtiger. ·2·



Zugleich erleben wir geradezu eine Explosion an neuen Möglichkeiten der Beteiligung durch die Digitalisierung in den Unternehmen. Statt nach pragmatischen Lösungen zu suchen, beginnen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände schon jetzt, beispielsweise über die Aufweichung des Arbeitsschutzes zu diskutieren. Ist das der richtige Weg? Brauchen wir nicht eine chancengetriebene, durch eine offene Diskussion herbeigeführte Deregulierung anstatt einer risikoscheuen Abwehrhaltung? Gewerkschaft und Management sind die etablierten Mächte; mit der Diskussion um mehr Demokratie im Unternehmen betritt ein dritter Spieler den Platz, der bisher nur Objekt des Behandelns war und jetzt plötzlich Subjekt des eigenständigen, souveränen Handelns wird, nämlich das Individuum bzw. das Mitarbeiterteam. Wenn wir über das demo
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kratische Unternehmen sprechen, diskutieren wir automatisch über die Frage, wer führt und wer vertritt mich – den Arbeitnehmer - eigentlich, wer entscheidet bisher über Strategie und Unternehmensentwicklung und wer sollte das eigentlich tun und wie gehen wir mit völlig neuen Betriebsformen um. Und vielerorts werden wir auch über die Eigentumsfrage mit Blick auf ein Unternehmen selbst zu reden haben. Der Kuchen der Macht bleibt im Umfang unverändert; nun kommt allerdings ein weiterer Spieler hinzu und damit nimmt der Verdrängungswettbewerb zu. Das demokratische Unternehmen führt in seiner Konsequenz zu einer Reduzierung der Macht des Managements und des So zialpartners. Deswegen sind die etablierten Spieler hochsensibel und stellen frühzeitig ihre Stacheln aus: das Management holt gerne im Mikrokosmos alte Empowerment-Modelle hervor, wehrt sich aber vehement gegen mehr Teilhabe Dritter im Makrokosmos. Und auch Gewerkschaften sind doppelbödig unterwegs: einerseits soll die legale Mitbestimmung bei allen Fragen von „Arbeit 4.0“ ruhig erweitert werden, andererseits wehrt man sich gegen direktere Formen der Partizipation von Belegschaften, weil dies die Funktionärsmacht unterhöhlt. In Ihrem neuen Buch „Das demokratische Unternehmen“ stellen Sie gleich zu Beginn fest, dass wir in Deutschland auf die betriebliche Mitbestimmung und die dahinter liegenden gesetzlichen Regelungen einer Betriebsverfassung durchaus stolz sein können. Sie sprechen gar von einem Erfolgsmodell? Warum? Und wie kann uns dieses Modell auch in Zukunft helfen? Natürlich kann uns das bewährte Modell der betrieblichen Mitbestimmung helfen, aber nicht in seiner aktuellen Ausprägung. Ich glaube, dass wir vor dem Hintergrund der Digitalisierung und der neuen Freiheitspotenziale der Unternehmensbürger - so nenne ich die Mitarbeiter - im Sinne von ‚Wann arbeite ich wo, mit wem, wie und was‘ das Modell anpassen müssen.
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Wie der BVAU seine Expertise rund um „Arbeiten 4.0“ einbringt BVAU-Präsident Alexander Zumkeller hat bereits zu den „Arbeitsrechtlichen Anfor derungen für die (nahe) Zukunft – Digitalisierung der Arbeitswelt“ in Ausgabe 6/2015 der Fachzeitschrift „Arbeit und Arbeitsrecht“ ausgeführt. Zudem hat der BVAU mit Blick auf die ak tuellen Diskussionen rund um „Arbeiten 4.0“ eigene Positionspapiere veröffentlicht. Die Texte sind in der Mediathek (Presse oder Positionen ab rufbar). Nicht nur deswegen sind die Meinungen von BVAU-Mitgliedern zu den arbeitsrechtlichen Implika tionen der Digitalisierung der Arbeitswelt inzwischen sehr gefragt: allein BVAU-Präsident Zumkeller folgt(e) Einladungen zu themenspezifischen Vorträgen, etwa zum 11. Tübinger Arbeitsrechtstag oder (wiederholt) zu Round TableFormaten des Wirtschaftsrates. Auch wird dieses Thema auf der ersten BVAU/DGFP-Arbeitsrechtstagung Anfang Juli aufgerufen werden.



Zunehmend flüssige(re) Beschäftigungsformen, wie Cloudworking entfernen sich immer mehr von der alten Definition eines Betriebs, also Betrieb als den Ort, den das Management kontrollieren kann und wo der Betriebsrat typischerweise die Gegenmacht darstellt. Dieses Modell wird obsolet werden. Und die Beteiligten wissen schon um die Probleme: ·3·



Wenn so genannte communities Probleme in der Cloud lösen, etwa in zeitlich begrenzter Form agiler Projektorganisationen – brauchen wir dann einen „Cloud-Betriebsrat“? Gibt es dann Betriebsbegehungen im Wohnzimmer der im Homeoffice tätigen Mitarbeiter? Oder an der Isar beim mobilen Arbeiten? Und wer bestimmt die tägliche Arbeitszeit? Freiheitsrechte und -potentiale des Unternehmensbürgers werden steigen - Regulierungs-, Kontroll- und Schutzrechte sinken. Und das wird auch nicht mit der Forderung nach Tarifierung von Crowdwork aufgehalten. Es ist ohnehin typisch deutsch, soziale Innovationen gleich am Anfang tot zu regulieren; das ist nicht sinnvoll; das Netz lässt sich nicht regulieren. Es ist sehr schade, wenn eine Angstdebatte eine sinnvolle Chancendebatte verhindert. Meine feste Überzeugung: wer über Serverausschaltung Regulierung versucht, hält die innovationstreibenden Wissensarbeiter unmündig. Soziale Innovation wie Arbeit in der Cloud, Crowdworking uvm. beginnt immer in einer Grauzone immer etwas schmutzig oder unkeusch. Bevor reguliert und normiert wird, sollten Ideen und innovative Konzepte allerdings die Chance bekommen, sich zu entwickeln. Das Modell der Sozialpartnerschaft bleibt also tragfähig, muss sich aber dringend anpassen: die Kontroll- und Schutzrechte gehen zu Lasten von deutlich mehr Freiheitsrechte der selbstbewusst handelnden Menschen zurück. Themenwechsel: Nicht nur als früherer Vorsitzender der „HR Alliance - Fortschritt im System Arbeit“, verfügen Sie über große Erfahrung, wenn es darum geht, Netzwerke zu bilden, um mit vereinten Kräften der Personalarbeit wieder eine öffentlich gehörte, authentische und wirkungsvolle Stimme zu geben. Ähnlich war der Ausgangspunkt für den BVAU – die ehrenamtlich handelnden Initiatoren wollen ebenfalls eine Expertengruppe (wieder) stärker in den Vordergrund schieben als bisher. Haben Sie in Ihrer Unternehmenskarriere eigentlich das Arbeitsrecht als „Verhinderer“ gesehen oder als wichtiges Gestaltungsfeld betrachtet?
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In jeder Normierung liegt Chance und Risiko: auch ich habe in meiner praktischen Arbeit festgestellt, dass das Arbeitsrecht zunehmend schwieriger in seiner Anwendung wurde. Wenn ich nur das Arbeitskampfrecht sehe und das damit verbundenen Kräfte-Ungleichgewicht zuungunsten des Arbeitgebers oder die Diskussion um Spezialgewerkschaften und die damit einhergehende Ungezügeltheit im häufig rechtsunsicheren Raum - das betrachte ich mit Sorge. Oder die zunehmende Zementierung von Individualität. Ich schätze das dänische Modell: relativ hohe Flexibilität bei Ein- und Austritt, dafür hohe Investition bei Bildung und Employability. Das ist aus meiner Sicht fortschrittsfähiger als das „klein –klein“ im dt. Arbeitsrecht“. Ich hatte glücklicherweise bei Lufthansa, Conti und der Telekom exzellente Arbeitsrechtler, mit denen ich gerne diskutiert habe. Die Kolleginnen und Kollegen
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können ja nichts für die Qualität des deutschen Arbeitsrechts. Sie haben kurz nach der Beendigung Ihrer aktiven Unternehmensarbeit erklärt, die HR-Funktion versinke in der gesellschaftlichen und öffentlichen Bedeutungslosigkeit. Ist es dabei geblieben oder sehen Sie inzwischen bessere Zeiten? Müsste die Stimme der Personaler nicht durch eine modernisierte DGFP und einen inzwischen gut aufgestellten BPM lauter und damit wirksamer sein? Ja, das sehe ich heute noch so. Es gibt kaum eine spürbare, öffentliche Stimme aus HR in der Diskussion zur Arbeitswelt der Zukunft. Ich als ausrangierter Personalchef muss mich äußern und finde auch noch Resonanz; das ist ungut und zeigt den betrieblichen Autismus, in dem HR offensichtlich zu versinken droht. Und zu den Verbänden: wer - wie der BPM - HR als Kellner statt als Koch defi-
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Webinare zum internationalen Arbeitsrecht: Wettbewerbsverbote in Arbeitsverträgen Eine neue Webinar-Reihe von CMS Hasche Sigle beschäftigt sich mit der Zulässigkeit, Formulierung und Gültigkeit von Wettbewerbsverboten in Arbeitsverträgen in fast 20 Ländern, wobei sich jeder einzelne Webinar-Termin den Besonderheiten einer speziellen Jurisdiktion widmet. Neben allen wirtschaftlich wichtigen Ländern Europas stehen auch China und die Türkei im Fokus. Die Webinare finden wöchentlich über einen Zeitraum von ca. vier Monaten hinweg statt. Weitere Informationen zur Webinar-Reihe und Hinweise zur Anmeldung finden Sie HIER. ·4·



niert, zeigt damit eine klare, für die Profession von HR nicht gute Geisteshaltung. Der DGFP wünsche ich für die bereits laufende Runderneuerung weiterhin alles Gute. Wenn Sie einmal nicht über das demokratische Unternehmen nachdenken: auf was „fokussiert“ sich Herr Sattel berger in seiner Freizeit? Auf die liebevolle Partnerschaft, die mich seit 30 Jahren stützt, auf den Golden Labrador „Sammy“ und auf das Lesen von interessanten Magazinen, etwa „cicero“ oder „brand eins“. Lieber Herr Sattelberger, herzlichen Dank für das Gespräch. Der BVAU übernimmt die Antworten der Interviewpartner ohne inhaltliche Änderungen. Es gelten die Hinweise im Impressum.
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BVAU erweitert Angebote für Erfahrungsaustausch und Wissens transfer unter Arbeitsrechtlern Mit der Regionalgruppe NORDWEST ini tiierte der BVAU Anfang Dezember 2015 seine siebte Regionalgruppe: das Auftakttreffen fand bei der TUIfly GmbH in Hannover/Langenhagen statt. Diese neue Regionalgruppe richtet sich vornehmlich an Mitglieder und Arbeitsrechtler aus Niedersachsen, Ostwestfalen und allen angrenzenden Regionen. Wie immer gilt, dass BVAU-Mitglieder unab hängig von Ihrer Zuordnung zu einer Regionalgruppe grundsätzlich an allen BVAU-Treffen teilnehmen können. Das erste folgetreffend er Regional gruppe NORDWEST ist bereits terminiert: am 8. März 2016 geht es auf Einladung



von Präsidiumsmitglied Sandra BierodBäjhre bzw der KIND Unternehmensgruppe ins Fußballstadion von Hannover 96. Nach einer exklusiven Stadionführung geht es dann in das zweite Treffen der Gruppe. „Auch mit einer weiteren Regionalgruppe setzen wir konsequent die Wünsche unserer Mitglieder und die Ergebnisse unserer Mitgliederumfrage aus 2015 um: die Kolleginnen und Kollegen wünschen sich noch mehr Formate für den branchenübergreifenden Erfahrungsautausch im Arbeitsrecht, zugleich aber auch spezifische Austauschformate.“, kommen-



Themen, die den BVAU bewegen



tiert BVAU-Präsident Alexander Zumkeller den Auftakt der neuen Regionalgruppe NORDWEST. „Und es ist erfreulich“, so Zumkeller weiter, „dass auch die siebte Regionalgruppe auf Initiativen unserer Mitglieder zurückgehen. Weitere An regungen zu neuen Formaten liegen uns schon vor.“



Das Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndikus anwälte: Handlungsoptionen und Formulierungshilfen für die Arbeitsvertragsgestaltung Fast genau ein Jahr nach der Vorstellung der Eckpunkte zur „Neuregelung des Rechts der Syndikusanwälte“ durch den Bundesjustizminister trat (nun doch) zum 1. Januar 2016 das „Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte in Kraft“. Mit dem Gesetz wird in § 46 Abs. 2 BRAO erstmals festgelegt, dass der Syndikusrechtsanwalt ein Rechtsanwalt im Sinne der BRAO ist. Neben der möglichen persönlichen Betroffenheit sind gerade die Arbeitsrechtler im Unternehmen - nicht erst jetzt - doppelt gefragt, wenn es um die Umsetzung dieses neuen Gesetzes in der Praxis geht, etwa
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im Rahmen der Beratung und Unterstützung des Arbeitgebers, beispielsweise bei der Arbeitsvertragsgestaltung mit angestellten Juristen. Der BVAU veröffentlichte in den ersten Tagen des neuen Jahres ein Praxispapier mit Handlungsempfehlungen und Formulierungshilfen für die konkrete Umsetzung der gesetzlichen Neuregelung des Rechts der Syndikusanwälte in der betrieblichen Praxis. Das BVAU-Praxispapier ist in der Mediathek der BVAU-Webseite bzw hier abrufbar.
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Alexander Zumkeller (Präsident des BVAU).



Lohngleichheit per Gesetz Ein Schaf im Wolfspelz? Sie kennen diese Kleinstwagen, die schon mit dem „S“-Führerschein ab 16 Jahren gefahren werden dürfen? Sogenannte „Leicht-Kraftfahrzeuge“: Die Höchstgeschwindigkeit ist 45 km/h (also mit Toleranz bergab wohl 50 km/h). Damit fahren Sie dann mal in die Stadt und passieren das Ortsschild (korrekt „Verkehrszeichen Zeichen Nr. 310“) und wissen, dass Sie nun höchstens 50 km/h fahren dürfen. Kaum dahinter ist ein Tempolimit („Zeichen 274 Geschwindigkeitsbegrenzung“) mit 50 km/h Höchstgeschwindigkeit. Dahinter kommt ein Blitzer (“Einseitensensor S3“), und ein Streifenwagen fährt hinter Ihnen her („Geschwindigkeitskontrolle durch Nachfahren“). Außerdem verordnet Ihnen (noch nicht) der Bundesverkehrsminister einen Fahrtenschreiben. Das „Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit“ – nichts als ein Leicht-Kraftfahrzeug Was das mit Arbeitsrecht zu tun hat? Nun, die Parallele zum „Leicht-Kraftfahrzeug“ fiel mir ein, als ich den Referentenentwurf des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) „für mehr Lohngleichheit zwischen Frauen



und Männern“ in die Hand bekommen habe. Die Ähnlichkeit der Leicht-Fahrzeug-Geschichte mit der Lohngleichheit fängt mit dem Allgemeinen Gleichheitssatz aus Artikel 3 Grundgesetz an (Ortsschild) und führt sich mit Artikel 21 der EU-Grundrechts-Charta (Tempo 50 Schild) fort. Außerdem haben wir natürlich Tarifbindung (das „Leicht-Kraftfahrzeug“), §§ 2, 3 und 7 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (der Blitzer) sowie §13 ff AGG (der hinterherfahrende Streifenwagen). Nicht zu vergessen: §§ 75, 80 Betriebsverfassungs gesetz (der Fahrtenschreiber). Nun muss die Analogie zum Verkehrsfall oben leider aufhören, denn die Regierung hat nun noch etwas Zusätzliches im Petto: das Lohngerechtigkeitsgesetz. Und so unbedeutende Regelungen wie ILO-Konventionen und UN-Charta habe ich nicht mal aufgeführt. Höhepunkte des Entwurfs: Keine Ungleichbehandlung, keine Prüfverfahren? Daher die Highlights des Entwurfs in Kürze: Für gleiche oder gleichwertige Arbeit darf nicht „wegen des Geschlechts“ un-
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terschiedliches Entgelt bezahlt werden. Der Grundsatz ist hehr, nachvollziehbar, und in Ordnung. Ungleiche Vergütung für vergleichbare Arbeit, das geht gar nicht. Jedoch: Offenbar reichen dem BMFSFJ nicht das AGG mit seinen Ansprüchen, die Rechtsprechung des EuGH zur mittelbaren Diskriminierung oder auch die Tarifverträge die heute in keinem Fall mehr zwischen Frauen und Männern differenzieren. Nicht zu vergessen der Betriebsrat, der dazu, zur Eingruppierung oder zu den Entlohnungsgrundsätzen mitbestimmt. Das BMFSFJ stellt alle Betriebsräte unter Generalverdacht des Zusammenwirkens mit dem Arbeitgeber, Lohndiskriminierung zu betreiben. Auch eine Sichtweise … Und in der Betriebspraxis zumindest größerer Unternehmen ist alles aus vielen Gründen längst umgesetzt. Prüfverfahren sieht der Entwurf aber nur für Betriebe ab 500 Beschäftigten einführen. Passt das wirklich? Lohngleichheit für gleichwertige Tätigkeit Ein weiterer Inhalt des Entwurfs:
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Weibliche und männliche Beschäftigte üben eine vergleichbare Tätigkeit aus, wenn „unter Zugrundelegung einer Gesamtheit von Faktoren, wie Art der Arbeit, Aus bildungsanforderungen, Arbeitsbedingungen“ sie als gleichwertig angesehen werden können. Wieder einmal Dank an den Gesetzgeber dafür, eine Legaldefinition zu normieren – also zumindest, es zu versuchen. Nochmals langsam: Eine Arbeit ist vergleichbar, wenn sie als gleichwertig angesehen werden kann. So genau wollten wir es gar nicht wissen. Wäre da nicht der Hinweis – übrigens nichts anderes als die Spiegelung der meisten Entgelttarifverträge – sinnvoller, dass unter Beachtung summarisch oder analytisch an erkannter Arbeitsbewertungsmethoden die Vergleichbarkeit evaluiert werden soll? Prüfverfahren: Vergleichbare Beschäftigtengruppen bilden Werfen wir nochmals einen genaueren Blick auf die bereits genannten Prüfverfahren: Laut Entwurf sind Arbeitgeber verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Dies gilt als erfüllt wenn ein „betriebliches Prüfverfahren“, das zertifiziert ist, eingeführt ist. Prüfverfahren sind immer aufwändig. Die Referenten des BMFSFJ stellen sich wohl vor, man drückt aufs Knöpfchen, und dann hat man alle erforderlichen Grunddaten. Das ist leider ein wenig naiv: In meinem Unternehmen zum Beispiel gibt es die sogenannten „ERA-Beschreibungen“, die Bezeichnung aus dem „SV-Tätigkeitsschlüssel“, eine Bezeichnung aus dem unternehmensinternen „Job Catalogue“, eine Berufsbezeichnung, eine Tätigkeitsbezeichnung, und eine für die Visitenkarte.
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Klingt das gut? Das einzig für diese Zwecke valide Kriterium ist wohl die ERA-Bezeichnung. Die anderen sind zu pauschal („juristischer Mitarbeiter“, „HR Spe cialist“ – dahinter stecken sehr, sehr unterschiedliche Tätigkeiten) oder zu beliebig (während ich zum Beispiel nur „Head“ bin, darf sich ein Kollege, der eines geringeren Grades sogar „Director“ nennen). Wohl also dem Unternehmen, das wenigstens die tarif liche Eingruppierung als System hat. Bisher gab es allerdings keinen Zwang einen Tarifvertrag anzuwenden (Tarif



freiheit nannte man das). Folgt nun durch die Hintertür doch eine Zwangseinführung? Diskriminierung verantwortlich für die Entgeltlücke? Eine weitere Vorgabe aus dem Entwurf: Beim Prüfverfahren sind valide statistische Methoden anzuwenden. Das findet jeder gut, klar. Aber warum soll die Praxis valide Methoden anwenden, wenn das BMFSFJ zur Begründung des Entwurfs an dere Methoden anwendet?



JURISTEN RICHTIG GUT FINDEN Deshalb finden wir für Juristen die richtig guten Positionen. Und für Kanzleien oder Unternehmen die richtig guten Juristen. Kontaktieren Sie Bina Brünjes für weitere Informationen: Tel. +49 (0)69 300 882 272 oder [email protected]



hays.de/legal
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Der Gesetzesentwurf begründet seine Erforderlichkeit mit dem sogenannten „Gender-Gap“. Ja, das ist sicher richtig, dass das durchschnittliche Stundenentgelt eine Lücke aufweist. Das BMFSFJ gibt diese mit 22 Prozent an. Aber die Conclusio, dass dies mit Lohndiskriminierung zu begründen sei, ist nicht einmal vermeintlich logisch. Ja, es werden auch „rollenstereotypische Berufswahlen“ genannt. Ja, das ist der Ansatzpunkt: an den Ursachen, nicht an den Symptomen kurieren. Wann endlich kommen diskriminierungsfreie Schulbücher? Wann endlich macht der Staat „typische Frauen berufe“ multi-gender-tauglich? Auskunftsanspruch der Arbeitnehmer Ein weiterer wichtiger Baustein des Entwurfs: Beschäftigte können Auskunft verlangen. Das Auskunftsersuchen ist denklogisch richtig und der Entwurf sieht diesen Anspruch nur alle zwei Jahre vor. Das ist zu begrüßen. Der „statistische Median einer Gruppe von mindestens fünf“ Andersgeschlechtlichen ist zu nennen. Leider lässt der Entwurf offen, was passiert, wenn es keine fünf gibt. Oder wenn der Arbeitgeber das nur meint. Die „Kriterien und Verfahren“ für die Entgeltfestlegung müssen ebenso mitgeteilt werden. Ein Unternehmen kann damit lahmgelegt werden: Ich schätze einmal den Aufwand pro Person – sehr niedrig – mit 30 Minuten ein. Bei 500 Beschäftigten sind das 250 Stunden. Bei einer 35-Stunden-Woche sind das rund acht Wochen Dauerarbeit. Der Haken? Die Frist für den Arbeitgeber beträgt 1 Monat. Wenn also bei Inkrafttreten des Gesetzes alle Beschäftigten gleichzeitig … aber so weit wollen wir gar nicht denken. Schließlich – und das ist gut – reicht bei tarifgebundenen Unternehmen der Hinweis auf den Tarifvertrag aus. Allerdings: Achtung Gesetzgeber, bitte zu Ende denken: Für außertariflich Beschäftigte gibt es häufig Systeme, die durch Betriebsvereinbarung festgelegt sind – diese sollten ebenfalls ausreichen. Insofern die Bitte: nachbessern.
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Entgeltgleichheit als verkappte Frauenförderung? Wenn dann alles geprüft ist, sollen Unternehmen einen Bericht über Frauenförderung erstellen. Ist das nun die Katze, die aus dem Sack gelassen wird? Das Gesetz heißt doch „Entgeltgleichheit“, nicht „Frauenförderung“? Und was ist mit benachteiligten Männern? Mit Verlaub, diese Mogelpackung ist unseriös. Woran liegt es eigentlich, dass man kaum anderes vermutet hatte? So ganz nebenbei halte ich das für einen Rückschritt. Es hat lange genug gedauert, bis die Geschlechtsbezeichnungen aus den Bewerbungsverfahren herausgenommen wurden. Eigentlich hätte ich erwartet, dass es in diese Richtung weitergeht – aber weit gefehlt. Erleichterungen für den öffentlichen Dienst „Honi soit qui mal y pense“: schon wieder. Ein Teil des Folterkabinetts gilt (wieder einmal) nicht für den öffentlichen Dienst. Das Besoldungsrecht sei transparent genug, so die Begründung. Ah ja. Haben Sie da schon mal einen Blick reingeworfen? Fazit: Alles bringt … Rechtsvereinfachung „Das Gesetz dient der Rechtsvereinfachung“ ist schon eine kühne Behauptung der Begründer im Kapitel „Gesetzesfolgen“. In der Wirtschaft entstünden „keine Mehrkosten“. Und das gewerkschaftliche Argument der Kaufkraft wird schließlich auch noch verwendet: Die „Stärkung der Kaufkraft der Frauen“ werde gefördert und das BIP werde wachsen. Irrtum – selbst, wenn es zu Entgeltanpassungen kommen wird: Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Also: alles keine leichte Kost. Auf Diät setzt uns der Gesetzgeber damit nicht. Einen internationalen Wettbewerbs vorteil schafft er damit voraussichtlich auch nicht. Aber das ist dann auch schon egal, denn das Arbeitslosengeld beachtet sicher das Gleichheitsgebot. Oder etwa nicht? ·8·



Erfahrungswerte: Neuzugänge in der BVAU-Mitgliederlounge Neben den Profilen aller BVAUMitglieder sind – sofern von den Kolleginnen und Kollegen genehmigt – die Handouts und Arbeitsergebnisse aus den Treffen aller Regional- und Themengruppen in der BVAU-Mitgliederlounge abgelegt. Neben einer Volltextsuche sind sortierte Anzeigen nach den einzelnen Regionalgruppen möglich; zudem sind alle Unterlagen unmittelbar mit dem Profil des jeweiligen Autors verknüpft, um den weiteren Austausch vis-à-vis einleiten zu können. Unterlagen zu folgenden Themen und Vorträgen haben beispielsweise kürzlich den Weg in die Datenbankmodule der BVAU-Mitgliederlounge gefunden: • Leiharbeit und Werkvertrag: die geplanten Neuregelungen des Gesetzgebers • Urlausbrecht: Anspruchsgrundlagen und -berechnung bei Veränderung der Arbeitszeit • Arbeitsrecht in Matrixstrukturen: Aktuelle Brennpunkte und Gestaltungsempfehlungen • Fallstricke bei der Einführung der Gefährdungsbeurteilung „Psychische Belastungen“ • Betriebliche Altersversorgung im Niedrigzinsumfeld – Folgen und Gestaltungsmöglichkeiten • Zuordnungstarifverträge zur Abbildung betriebsspezifischer Strukturen in der Aufbauorganisation von Arbeitnehmervertretungen Liebes BVAU-Mitglied: ist Ihr Profil vollständig und haben Sie Ihre Kontaktdaten für Ihre Mit-Mitglieder hinterlegt?
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Ausgabe 1 | 2016 Mit nachstehenden Stellenausschreibungen helfen wir nicht nur BVAU-Mitgliedern, die neue Kolleginnen und Kollegen suchen. Bei Fragen zu einzelnen Positionen – etwa aufgrund persönlichen Interesses daran – oder bei dem Wunsch, selbst offene Stellen mit arbeitsrechtlichem Bezug für einen Hinweis in den BVAU-News zu melden, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle ([email protected]).



Arbeitsrechtler gesucht



OSRAM sucht Volljurist Arbeitsrecht (m/w)



Peek & Cloppenburg sucht Jurist Arbeitsrecht (m/w)



MÜNCHEN - Tätigkeit (Auszug) • Beratung der Geschäftsleitung, Mitarbeiter der Personalabteilung sowie Führungskräfte in allen Fragen des Individual- und des kollektiven Arbeitsrechts • Bearbeitung sämtlicher arbeitsrechtlicher Aspekte im Zusammenhang mit M&A-Projekten, Restrukturierungsmaßnahmen oder Betriebsübergängen • Verhandlungen mit dem Betriebsrat und sonstigen Arbeitnehmergremien, sowie Beratung der Geschäfts führung und den CHRO in diesen Belangen



DÜSSELDORF - Tätigkeit (Auszug) • Betreuung der Führungskräfte in allen arbeitsrecht lichen Fragestellungen im In- und Ausland sowie Erstellung und Umsetzung arbeitsrechtlicher Konzepte, z.B. in Fragen der Mitbestimmung, Vertragskonzeption und Personalstruktur • Vertretung der Gesellschaft in streitigen Verfahren und eigenverantwortliche Prozessvertretung vor den Arbeitsgerichten innerhalb Deutschlands • Eigenständige Durchführung von Arbeitsrechts schulungen der Führungskräfte



Zur vollständigen Stellenanzeige gelangen Sie HIER.



Zur vollständigen Stellenanzeige gelangen Sie HIER.



Schäflein AG sucht Leitung Arbeitsrecht / Personalwirtschaft (w/m)



BOSCH REXROTH sucht Volljurist/in Arbeitsrecht für zentrale Rechtsabteilung



RÖTHLEIN - Tätigkeit (Auszug) • Zentrale Üernahme aller arbeitsrechtlichen Themen stellungen für die Unternehmensgruppe • Beratung und Betreuung der Führungskräfte in allen personalwirtschaftlichen und arbeitsrechtlichen Frage stellungen • Steuerung der operativen Personalarbeit (z.B. Lohn- und Gehaltsabrechnung, Zeitwirtschaft, Arbeitsrecht/ Einstellprozess) einschließlich Optimierung der opera tiven HR-Prozesse



LOHR AM MAIN - Tätigkeit (Auszug) • Eigenverantwortliche Verhandlungen mit Arbeit nehmervertretern (insbesondere Gesamtbetriebs vereinbarungen und lokale Restrukturierungsverein barungen) • Arbeitsrechtliche Begleitung von M&A-Transaktionen • Beratung des Vorstands, der oberen Führungsebene sowie der HR-Verantwortlichen in arbeitsrechtlichen und personalrelevanten Fragestellungen



Zur vollständigen Stellenanzeige gelangen Sie HIER.



Zur vollständigen Stellenanzeige gelangen Sie HIER.
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Impressionen aus den BVAU-Regionalgruppen Aus dem BVAU Regionalgruppe WEST zum ersten Mal in Köln Für das inzwischen siebte Treffen kam die BVAU-Regionalgruppe „WEST“ (NRW) am 20. Oktober 2015 erstmalig nach Köln: im dortigen Büro von Luther diskutierten BVAU-Mitglieder und Gäste beispielsweise Erfahrungen aus der Umsetzung von Zuordnungstarifverträgen zur Abbildung betriebsspezifischer Strukturen in der Aufbauorganisation von Arbeitnehmervertretungen. Die Impression zeigt zudem einen best practice-Vortrag zur Rentnerbeschäftigung in der betrieblichen Praxis am Beispiel der Generali Gruppe Deutschland.



Richterin zu Gast bei Regionalgruppe Mitte Am 12. Oktober fand das inzwischen achte Treffen der Regionalgruppe Mitte bei der Merck KGaA in Darmstadt statt; einer vorgelagerten Führung durch das brandneue Innovation Center von Merck folgten nicht nur Diskussionen der neuesten Rechtsprechung mit Dr. Frauke Denecke, Richterin am Arbeitsgericht Frankfurt und langjährige wissenschaftliche Mitarbeiterin am BAG. Auch die Herausforderungen durch das Niedrigzinsumfeld für die betriebliche Altersversorgung und die sich daraus ergebenden Gestaltungsoptionen, um dem Druck steigender Pensionslasten und -verpflichtungen – nicht nur in der Bilanz – entgegenzu wirken, standen auf der Agenda.



· 10 ·
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Regionalgruppe Südost mit gelungenem Auftakttreffen 2016 bei Nokia in München Annähernd 40 Kolleginnen und Kollegen trafen sich am 26. Januar zum Auftakttreffen der mitgliederstarken Regionalgruppe Südost des BVAU bei Nokia Solutions and Networks in München. Dabei standen gesetzliche Neuregelungen im Fokus des Treffens: zunächst wurde das neue Recht der Syndikusanwälte besprochen – Präsidiumsmitglied Boris Wein stellte die Neuregelungen und konkrete Handlungsoptionen vor. Im Anschluss wurden der Inhalt des Referentenentwurfs mit den geplanten Neuregelungen im Bereich der Leiharbeit und Werkverträge, der aktuelle Stand im Gesetzgebungsverfahren und die zu erwartenden Umsetzungserfordernisse in der betrieblichen Praxis besprochen.



Neue Dokumentationsform des internen Erfahrungsaustausches Der Austausch unter den BVAU-Mitgliedern zu komplexen und speziellen Fragestellungen abseits der formellen BVAU-Treffen nimmt zu: Telefonkonferenzen, Xing-Gruppe, vis-a-vis Telefonate – der seitens des BVAU gewollte und geförderte Wissenstransfer unter seinen Mitgliedern wird immer intensiver. Um auch die Ergebnisse solcher Diskussio-



nen und das damit aufgezeigte Erfahrungswissen festzuhalten und damit für alle Mitglieder nutzbar zu machen, beginnen die Mitglieder nun, den Output derartiger Diskussionen zu dokumentieren. Die Verschriftlichung ist im Mitgliederbereich und dort unter „BVAU-Dokumente/Praxispapiere“ abrufbar.



Ganz frisch wurden beispielsweise Erfahrungen und Hinweise verschiedener Mitglieder zur Implementierung von Langzeitkonten für leitende Angestellte und AT’s dokumentiert und in den Mitgliederbereich eingestellt, die im Rahmen einer Telefonkonferenz diskutiert wurden.



FAO-Bescheinigungen für Teilnahme an BVAU-Treffen Gerne noch einmal der Hinweise an unsere Mitglieder und Gäste: der BVAU bescheinigt gem. FAO die Teilnahme an den diversen BVAU-Treffen (Regional- und Themengruppen). Bitte wenden Sie sich bei Bedarf hierfür an unsere Geschäftsstelle ([email protected] ).
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Anstehende BVAU-Regional-/Themengruppentreffen: Die Themen Ordentlichen BVAU-Mitgliedern stehen unabhängig von der formellen Zuordnung zu einer Regionalgruppe aufgrund des persönlichen Arbeitsortes alle Treffen und Formate des BVAU offen. Nachstehend (soweit schon bekannt) Themen, Referenten und Gastgeber anstehender BVAU-Formate (auszugsweise):



Regionalgruppe



SÜDWEST



28. Januar 2016 (Hewlett Packard Enterprise – Böblingen) Cyber Security: Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen und deren Transformation in eine GBV



(BVAU-Mitglied Marc Seifert, Hewlett Packard Enterprise; RA Dr. Oliver Vollstädt, KLIEMT & VOLLSTÄDT)



Die Fremdpersonaleinsatz im Unternehmen: Inhalt und Auswirkungen der gesetzlichen Neuregelungen (RA Dr. Achim Lindemann, CMS Hasche Sigle)



Regionalgruppe



MITTE



22. Februar 2016 (Commerzbank AG - Frankfurt) Wandel des Arbeitsrechts durch Europäisches Unionsrecht



(Prof. Dr. Klaus Armbrüster, Universität Erlangen-Nürnberg und Richter am Bundesarbeitsgericht a.D)



Fallstricke bei der Einführung der Gefährdungsbeurteilung „Psychische Belastungen“ (BVAU-Mitglied Eva Maria Fohrmann, ADAC e.V.)



Regionalgruppe



NORD



23. Februar 2016 (Heinrich Bauer Verlag - Hamburg) Gemeinschaftsbetrieb als Alternative zur Arbeitnehmerüberlassung (BVAU-Mitglied Dr. Andreas Schönhöft, Lufthansa Technik AG)



Außerplanmäßige BR-Wahlen: Gründe und Gestaltungsempfehlungen (BVAU-Präsidiumsmitglied Sandra Bierod-Bähre)



Regionalgruppe



WEST



29. Februar 2016 (TARGOBANK – Düsseldorf) Rechtsprechungsupdate Arbeitsrecht 2016



(RA Axel Braun, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH)



Einsatz freier Berater, Projektmanager, Interim Manager und Co: Warum auch Dienstverträge zur Scheinselbständigkeit führen können (BVAU-Mitglied Frederik Mehnert, Amadeus FiRe AG))



Regionalgruppe



NORDWEST



8. März 2016 (KIND Unternehmensgruppe - Fußballstadion Hannover 96) Gemeinschaftsbetrieb als Alternative zur Arbeitnehmerüberlassun (BVAU-Mitglied Dr. Andreas Schönhöft, Lufthansa Technik AG)



Die Fremdpersonaleinsatz im Unternehmen: Inhalt und Auswirkungen der gesetzlichen Neuregelungen (RA Maria-Susanna Schumacher, CMS Hasche Sigle)
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Im Blickpunkt



Zählen Mitarbeiter im Ausland



Sönke Oltmanns, Rechtsanwalt und Dipl. –Vw. (FH), Kliemt & Vollstädt / Büro Berlin ([email protected])



Berücksichtigung von im Ausland beschäftigten Konzernmitarbeitern im Mitbestimmungsrecht Zwei Entscheidungen zur umstrittenen Frage der Berücksichtigung von im Ausland beschäftigten Arbeitnehmern bei der Berechnung der Schwellenwerte der unternehmerischen Mitbestimmung haben in den letzten Wochen Aufsehen erregt. Das Kammergericht Berlin sah in der Nichtberücksichtigung dieser Arbeitnehmer sowohl eine Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit als auch eine Beeinträchtigung des Rechts auf Freizügigkeit als möglich an (16.10.2015 - 14 W 89/15). Zuvor hatte bereits das LG Frankfurt entschieden, dass die im Ausland beschäftigten Mitarbeiter eines Tochterunternehmens an der Wahl der Arbeitnehmervertreter zum Aufsichtsrat der Konzernmutter zu beteiligen sind (15.02.2015 - 3-16 O 1/14, 3/16 O 1/14). Und das bedeutet? Zwar ist der Beschluss des LG Frankfurt noch nicht rechtskräftig und der Ausgang der Entscheidung des EuGH nur schwer voraussehbar. Auch sind beide Entscheidungen lediglich zum MitbestG ergangen. Die in den Entscheidungen aufge-



worfenen Fragen und aufgestellten Grundsätze sind jedoch allgemeiner Natur und lassen sich in gleicher Weise auf die Schwellenwerte des DrittelbG und des MontanmitbestG übertragen. Aus diesem Grund ist es voraussichtlich nur eine Frage der Zeit, bis andere Gerichte die gleiche Rechtsfrage auch für das übrige Mitbestimmungsrecht entscheiden. Hinzu kommt, dass das Thema unternehmerische Mitbestimmung – auch im Hinblick auf die neue flexible Frauenquote (§§ 36, 52 Abs. 2 GmbHG) und den Änderungsentwurf der Bundesregierung zum AÜG vom 16.11.2015 – in der politischen und rechtswissenschaftlichen Diskussion in letzter Zeit Schwung aufgenommen hat. Aus diesen Grund sind Unternehmen und Konzerne, deren Arbeitnehmerzahl um den jeweiligen Schwellenwert schwankt, gut beraten, Umwandlungen in andere Gesellschaftsformen (z.B. der SE) zu prüfen. Die Problematik der Schwellenwerte Ob im Kündigungsschutzgesetz, dem Betriebsverfassungsgesetz oder den Mitbestimmungsgesetzen: Viele Gesetze sind · 13 ·



erst dann anwendbar, wenn in dem betroffenen Betrieb oder Unternehmen eine Mindestzahl an Arbeitnehmern beschäftigt wird. In Bezug auf die unternehmerische Mitbestimmung bedeutet dies, dass der Aufsichtsrat von Kapitalgesellschaften (etwa GmbH, AG) zu einem Drittel aus Arbeitnehmervertretungen bestehen muss, wenn das Unternehmen in der Regel mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigt. Beschäftigt das Unternehmen regelmäßig mehr als 2000 Arbeitnehmer, muss der Aufsichtsrat nach den Vorschriften des MitbestG zur Hälfte aus Vertretern der Anteilseigner und Arbeitnehmern bestehen. Allen Schwellenwerten gemein ist die strittige Frage, was genau unter dem Begriff des Arbeitnehmers zu verstehen ist. Einigkeit besteht darüber, dass alle Arbeitnehmer, die zu dem Unternehmen in einem Arbeitsverhältnis stehen, bei der Beschäftigtenzahl zu berücksichtigen sind. Dagegen ist insbesondere die rechtliche Behandlung von drei Personengruppen umstritten: Leiharbeitnehmer, im Gemeinschaftsbetrieb Beschäftigte und im Ausland tätige Arbeitnehmer. Während bei den ersten beiden Personengruppen die Ten-
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denz in Rechtsprechung und Literatur erkennbar ist, ihnen gleiche Rechte wie Stammarbeitnehmern zuzuerkennen und sie auch bei den Schwellenwerten mitzuzählen, gibt es zu den im Ausland beschäftigen Arbeitnehmern noch keine gefestigte Rechtsprechung. Nach der bislang herrschenden Meinung und der üblichen Unternehmenspraxis wurden Arbeitnehmer, die in ausländischen Tochterunternehmen nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, bei den Schwellenwerten aber nicht berücksichtigt. Begründet wurde dies bisher insbesondere mit dem Territorialitätsprinzip, wonach sich die deutsche Sozialordnung nicht auf das Hoheitsgebiet anderer Staaten erstrecken könne.
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aus dem „Territorialitätsprinzip“. Die Unternehmensmitbestimmung habe nämlich die Aufgabe, die mit der Unterordnung der Arbeitnehmer unter fremde Leitungs- und Organisationsgewalt in größeren Unternehmen verbundene Fremdbestimmung durch die institutionelle Beteiligung an den unternehmerischen Entscheidungen zu mildern und die ökonomische Legitimation der Unternehmensleitung durch eine soziale zu



Die aktuellen Entscheidungen des KG Berlin und des LG Frankfurt im Detail Die Entscheidungen können inhaltlich eine „Kehrtwende“ bei der Frage der Berechnung der Schwellenwerte im Mitbestimmungsrecht darstellen. Bisher sind nämlich sowohl die deutsche Instanzrechtsprechung (LG Berlin v. 01.06.2015 – 102 O 65/14 AktG; LG Frankfurt v. 01.04.1982 – 2/6 Akt E 1/81) als auch die herrschende Literatur (vgl. etwa ErfKomm-Oetker, 16. Auflage 2016, § 1 MitbestG Rn.7) davon ausgegangen, dass Arbeitnehmer ausländischer Tochterunternehmen bei der Anzahl der für die Anwendung des Mitbestimmungsgesetzes maßgeblichen Arbeitnehmer nicht zu berücksichtigen sind. Diese Ansicht entspricht auch dem klaren Willen des Gesetzgebers. Die Richter aus Frankfurt führen zur Begründung ihrer gegenteiligen Ansicht auf, dass es keinen mitbestimmungsrechtlichen Konzernbegriff gebe. Vielmehr sei der Konzernbegriffs nach § 18 Abs. 1 AktG maßgeblich, bei dessen Auslegung aber unstreitig sei, dass auch ausländische Unternehmen erfasst sind. Ferner habe eine Begrenzung auf in Deutschland beschäftigte Arbeitnehmer weder im Wortlaut des MitbestG noch des DrittelbG seinen Ausdruck gefunden. Etwas anderes ergebe sich auch nicht



ergänzen. Daraus folge, dass die Partizipation an den nationalen Grenzen keinen Halt machen könne. Das KG Berlin hält aus diesem Grund ein Verstoß gegen Unionsrecht für möglich. Die Richter sahen sowohl eine Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit als auch eine Beeinträchtigung des Rechts auf Freizügigkeit als möglich an und legten die Fragen dem EuGH zur Vorabent scheidung vor.



PERSONALDIENSTLEISTUNG



EN



Experten auf Zeit. Manager auf Abruf. AMADEUS FIRE. DIE BESETZER.



Amadeus FiRe. Interim Management. Wir vermitteln Interim Manager für neue und spezi fische Projekte, zur Überbrückung von Management engpässen oder zur Lösung herausfordernder Unter nehmenssituationen. Praxiserprobte Experten für jeden Fall. Führungserfahrene Manager für jede Position.



Jetzt informieren! www.amadeus-fire.de/interimmanagement
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AuA/GDA-Kongress Arbeitsrecht 2016 Das Veranstaltungshighlight im Arbeitsrecht im Frühjahr eines jeden Jahres findet in 2016 am 1. und 2. März in Berlin statt. Auszug aus dem Programm und Referenten: 1. Veranstaltungstag (1. März 2016) • Aktuelle Entwicklungen im Arbeitsrecht – Prof. Dr. Jobst-Hubertus Bauer • Vorstellung des Grünbuchs Arbeiten 4.0 – Referent: Benjamin Mikfeld • Praktische Folgen der Digitalen Transformation – BVAU-Präsidiumsmitglied Sandra Bierod-Bähre • Zeitarbeit und Werkverträge – Prof. Dr. Gregor Thüsing LL.M. • New Work Order – Aufbruch in eine neue Arbeitskultur – Birgit Gebhardt 2. Veranstaltungstag (2. März 2016) • Aktuelle Tendenzen im Tarifrecht – Dr. Mario Eylert • Mindestlohn – Erfahrungen aus der Praxis – Sandra Warden • Arbeiten und Führen in der Matrixorganisation – Prof. Dr. Björn Gaul • Eltern-, Pflege- und Familienpflegezeit in der Praxis – BVAU-Präsidiumsmitglied Boris Wein Ausführliche Informationen zum Programm, Ablauf und Hinweise zur Anmeldung erhalten Sie unter: www.kongress-arbeitsrecht-2016.de



Veranstaltungshinweise



Für Abonnenten der Fachzeitschrift „Arbeit und Arbeitsrecht“ sowie Teilnehmer, deren Unternehmen Mitglied in einem Arbeitgeberverband sind gilt eine ermäßigte Teilnahmegebühr. Mitglieder des BVAU können wiederum die monatlich erscheinende Zeitschrift „Arbeit und Arbeitsrecht“ generell zum exklusiven Sonderpreis beziehen.



Erfahrungen, Hinweise, Denkanstöße, Diskussionsbeiträge: Mitglieder des BVAU-Präsidiums versuchen zu unterschiedlichen Themen die Meinung und Haltung der Arbeitsrechtler in Unternehmen in die öffentliche Wahrnehmung zu bringen. Demnächst ist die Expertise der Kolleginnen und Kollegen etwa hier gefragt: Alexander Zumkeller (Präsident) NN. Februar 2016: Wirtschaftsrat (Berlin) -> Teilnahme Expertendiskussion zu „Digitalisierung der Arbeitswelt und Arbeitsrecht 4.0“ 1. März 2016: Roundtable Deutscher AnwaltSpiegel „Neue Wege im Tarif- und Arbeitskampfrecht!? – Chancen und Risiken (Frankfurt a. Main) ->Vortrag („Gesetz zur Tarifeinheit: Durchsetzungsprobleme im Mikrokosmos – die Innensicht des Unternehmens“) und Teilnahme Diskussion 18. März 2016: 11. Tübinger Arbeitsrechtstag „Neue Spielregeln für Arbeit 4.0 - Arbeitsrecht im digitalen Zeitalter“ -> Vortrag „Arbeitszeitrecht unter Reformdruck – wie umgehen mit der Entgrenzung von Zeit und Raum?“ 12. Mai 2016: Arbeitsgemeinschaft Fachanwälte für Arbeitsrecht im Anwaltsverein (Freiburg) -> Vortrag „Arbeit 4.0 - Auswirkungen auf Arbeitszeitrecht, Arbeitsvertragsrecht und Mitbestimmungsrecht“ · 15 ·
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Dr. Rupert Felder (Vizepräsident) 6. April 2016: Handelsblatt Forum zur betrieblichen Altersversorgung -> Podiumsdiskussion und Vortrag 27 April 2016: Talent-Gipfel sucessfactors auf Schloss Bensberg -> Key note Boris Wein 2. März 2016: AuA/GDA-Kongress Arbeitsrecht 2016 (Berlin) -> Vortrag: „Eltern-, Pflege- und Familienpflegezeit“ 8. März 2016: Seminar des Forum-Institut zu „Der „neue“ Syndikusrechtsanwalt“ -> Vortrag zur Arbeitsvertragsgestaltung und ersten Erfahrungen aus der Praxis



Sandra Bierod-Bähre 1. März 2016: AuA/GDA-Kongress Arbeitsrecht 2016 (Berlin) -> Vortrag: „Praktische Folgen der digitalen Transformation“ 31. Mai/1. Juni 2016: Management Circle-Seminar zu „Umgang mit dem Betriebsrat“ -> Vortrag aus der Unternehmenspraxis
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Die „BVAU News“ werden vom Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen e.V. (BVAU) herausgegeben und sind ein kostenloser Newsletter insbesondere für alle ordentlichen Mitglieder des BVAU als auch sonstige Leser, die sich für die Zuleitung registriert haben oder einer solchen nicht widersprochen haben. Unabhängig hiervon ist jederzeit eine Abbestellung per formloser Nachricht an [email protected] möglich. Eine Registrierung für den regelmäßigen Erhalt der „BVAU News“ ist jederzeit mittels formloser Nachricht an [email protected] möglich oder mittels Nutzung der Registrierungsfunktion auf www.bvau.de. Ein Anspruch auf Erhalt der BVAU News besteht insbesondere für Nicht-Mitglieder des BVAU nicht. Namentlich gekennzeichnete Beiträge einschließlich Interviews geben nicht unbedingt die Meinung des BVAU wieder. Für die inhaltliche Richtigkeit solcher Beiträge sind die namentlich genannten Autoren verantwortlich. Angaben zu Stellenwechsel oder Stellengesuchen sind mit den namentlich genannten Personen abgestimmt oder wurden durch diese freigegeben. Sofern der Newsletter auf Angebote Dritter verweist (Verlinkungen): Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren auf den verlinkten Seiten keine Inhalte zu erkennen, die gegen geltende Gesetze verstießen oder als illegal einzustufen wären. Für die Richtigkeit der auf Internetangeboten Dritter eingestellten Informationen haftet ausschließlich der Anbieter der jeweiligen Internetseite. Nach der Linksetzung veränderte Seiten entziehen sich dem Einfluss des BVAU und es wird ausdrücklich keine Haftung für diese gegebenenfalls nachträglich veränderten Linkseiten und deren Unterseiten übernommen.



Der Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen (BVAU) ist die unabhängige, bundesweit tätige, branchenübergreifende und personenbezogene Vereinigung für Arbeitsrechtler in Unternehmen.



Die Reputation der Fachdisziplin Arbeitsrecht, die Förderung der Arbeitsrechtler in Unternehmen als eine der wichtigsten Expertengruppen der deutschen Wirtschaft sowie ein homogener Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch –



etwa in mehreren Regional- und Themengruppen – bilden die Schwerpunkte der Tätigkeit des im April 2013 in Heidelberg gegründeten Verbandes.



Strategische Partner:



Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen (e.V.)



Folgen Sie uns! @DerBVAU



Newsletter jetzt abonnieren: www.bvau.de/newsletter-abbonieren
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jetzt mitglied werden! - Der BVAU 

26.01.2016 - berger als Mitherausgeber und Autor fungierte. Das Buch wurde bereits kurz nach Erscheinen auf der Frankfurter Buchmesse zum â€žManage- mentbuch des Jahresâ€œ gekÃ¼rt. Herr Sattelberger, herzlichen GlÃ¼ck- wunsch zum â€žManagementbuch de
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Mitglied werden 

Vereinszwecke verwendet. Mit meiner Unterschrift stimme ich dieser Speicherung und Verarbeitung zu. Der Mitgliedsbeitrag wird zum 31. Januar jeden Jahres fÃ¤llig. Den Mitgliedsbeitrag Ã¼berweise ich auf das Konto der Tierpfotenhilfe e. V. : Sparkasse
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Mitglied- werden 

This publication has been funded with support from the European Union's Health Programme and by the Association. FranÃ§aise contre les Myopathies ...
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WaruM eurordis-Mitglied Werden? 

Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern. Gemeinsam vertreten wir ein breites .... Camelia Lazar (Williams Verband, RumÃ¤nien). â€œ â€œ â€œ â€œ Bereits bei der GrÃ¼ndung ...
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JANUN-Mitglied werden 

Jugendarbeit und/oder konkret zur UnterstÃ¼tzung der Rahmenstruktur fÃ¼r das Anbieten von. Seminaren verwendet werden (z.B. Moderationsmaterial, StÃ¼hle,...).
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Weichen stellen. Mitglied werden. - DB Museum 

Das DB Museum Nürnberg präsentiert seit seiner Eröffnung am. 1. ... den Zahlungen von meinem /unserem Konto mittels Lastschrift wiederkehrend einzuzie-.
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Mitglied werden und sparen! 

01.01.2015 - Ã–ffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf. .... Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, gern auch per ... Ihre Bewerbung, die Sie auch gern.
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Digitalisierung der Arbeitswelt - Der BVAU 

Freizeit surft (im Internet, nota bene â€“ wenn ein Baby-Boomer dieses Wort liest, denkt er ... Telefonate oder E-Mails abzuarbeiten, sodann sich um die Kinder zu.
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BVAU_Praxispapier_Der neue Syndikusanwalt_final - Der BVAU 

01.01.2016 - rufler in der Auseinandersetzung mit der Deutschen Rentenversicherung Bund. Mit freundlicher Genehmigung der Fachzeitschrift â€žArbeit und ...










 


[image: alt]





mitglied des reprasentantenhauses der 

The Book mitglied des reprasentantenhauses der konfoderierten staaten von amerika henry s foote augustus hill garland roger atkinson is free to download and ...
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mitglied des reprasentantenhauses der 

Legal mitglied des reprasentantenhauses der konfoderierten staaten von amerika henry s foote augustus hill garland roger atkinson. eBook for free and you can ...
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mitglied der heidelberger akademie der 

RUDOLF SUHNEL OTTO. REGENBOGEN KLAUS. STARKE KARL ENGISCH. JAN ASSMANN WALTER. KASPER. 16-PDF-MDHADWRSORKSKEJAWK34 | 15 ...










 


[image: alt]





BVAU_Eckpunkte ArbZG 2015 08 final - Der BVAU 

ie Schwerpunkte der TÃ¤tigkeit des im April 2013 in Heidelberg gegrÃ¼ndeten Ve rsonengebunden. Weitere Hinweise, aktuelle Presseberichte und Positio.
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mitglied der heidelberger akademie der ... AWS 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Mitglied Der Heidelberger. Akademie Der Wissenschaften Rudolf Suhnel Otto Regenbogen Klaus Starke Karl. Engisch Jan A
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Meine Kinder mÃ¶chten auch Mitglied werden - DAV SEKTION 

Der Sektion bzw. der DAV-BundesgeschÃ¤ftsstelle wird das Recht eingerÃ¤umt, zu Ã¼berprÃ¼fen ob eine entsprechende Hauptmitgliedschaft vorliegt und gegebenenfalls die Anschriften abzugleichen. Aufnahmeantrag(bitte in Druckschrift ausfÃ¼llen). Fensterk
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Sven-Christian Kindler Mitglied des Deutschen Bundestages Mitglied ... 

Senior-Blumenberg-Gang 1. 30159 Hannover. Telefon: +49 511-70036844 [email protected]. Regionalbüro Soltau: Bahnhofstraße 17 a.
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mitglied der kommunistischen partei vereinigte ... AWS 

This Mitglied Der Kommunistischen Partei Vereinigte Staaten Dashiell Hammett Angela Davis Gus Hall. Howard Fast William Z Foster PDF on the files/S3Library-902a6-F22a9-6fe0f-Cbf2d-1d2de.pdf file begin with. Intro, Brief Discussion until the Index/Glo
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Pressemitteilungen/Matthias Ihring Mitglied der ECHO Jury 
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Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen - Der BVAU 

24.11.2016 - schen Abfindungsmodellen und Transfergesellschaften mittels Zeitwertkon- ten eine kurzfristige Gestaltbarkeit einer sozialen BrÃ¼cke in den ...
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Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen - Der BVAU 

01.07.2015 - beitsrechtlern auch Beratung und Um- .... Führungskräfte, Betriebsrat, Rentner .... Gestaltung von Verträge und Beratung des Managements.
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Der Golf- und Land-Club Regensburg (Mitglied der Leading Golf ... 

Regensburg e.V.. Der Golf- und Land-Club Regensburg (Mitglied der Leading Golf Courses of. Germany) sucht ab sofort eine/n Platzarbeiter(in) in Vollzeit zur.
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Sven-Christian Kindler Mitglied des Deutschen Bundestages Mitglied ... 

Naturschutzgroßprojekt mit gesamtstaatlich repräsentativer. Bedeutung. In Norddeutschland gibt es keinen anderen nicht industriell abgetorften Moorkomplex ...
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mitglied der new york state assembly theodore roosevelt aaron burr 

Read and Save Ebook mitglied der new york state assembly theodore roosevelt aaron burr daniel e sickles marinus willett stephen van rensselaer as PDF for ...
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Jetzt mitsammeln! 

AusgefÃ¼lltes Formular senden an: 111 Jahre ... Einfach dieses Formular online ausfÃ¼llen, ausdrucken und ausreichend frankiert ... und 1 cm HÃ¶he kosten 0,85 â‚¬.
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